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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Anschlussklemme.
[0002] Elektrische Anschlussklemmen sind in einer Vielzahl von Ausführungsformen bekannt. Die Anschlussklemmen
können dabei beispielsweise zum Anschluss eines elektrischen Leiters an eine Leiterplatte als sogenannte Printklemme
oder zur Verbindung mit einem weiteren Leiter als Reihenklemme ausgebildet sein.
[0003] Als Klemmfedern werden sowohl schlaufenförmige Klemmfedern, sogenannte Zugfederklemmen, als auch
U-förmige oder V-förmige Klemmfedern, sogenannte Schenkelfedern eingesetzt, in die starre Leiter oder mit einer
Aderendhülse versehene Leiter direkt, d. h. ohne das die Klemmstelle vorher mit einem Werkzeug geöffnet werden
muss, eingesteckt werden können. Bei den bekannten schlaufenförmigen Zugfedern wird - entsprechend ihrem Namen
- der anzuschließende Leiter vom Klemmschenkel gegen eine Stromschiene gezogen. Im Unterschied dazu wird bei U-
förmigen oder V-förmigen Klemmfedern der anzuschließende Leiter vom Klemmschenkel gegen die Stromschiene bzw.
einen Bereich des Metallteils gedrückt.
[0004] Zum Betätigen der Zugfederklemme benötigt man ein Betätigungswerkzeug, beispielsweise einen Schrauben-
dreher, der zum Öffnen der Klemme in einen Betätigungsschacht eingeführt wird. Dabei spannt die Spitze des Schrau-
bendrehers die Zugfeder, wodurch sich die Klemmstelle öffnet. Ein anzuschließender Leiter kann dann durch eine
Ausnehmung in den Klemmschenkel eingeführt werden und wird nach dem Herausziehen des Betätigungswerkzeugs
durch die Unterkante der Ausnehmung gegen eine mit der Zugfeder verbundene Stromschiene geklemmt. Dabei sind
auch Anschlussklemmen bekannt, bei denen ein Betätigungselement im Gehäuse gelagert ist, um das Öffnen und
Schließen der Zugfederklemme zu erleichtern. Das Betätigungselement kann in Form eines Hebels ausgebildet sein,
welcher an einer Außenfläche des die Klemmfeder umgebenden Gehäuses angeordnet ist, so dass das Betätigungs-
element für einen Benutzer leicht zu erreichen und zu bedienen ist. Damit der Benutzer leicht erkennen kann, welche
Anschlussklemme und damit welches Betätigungselement er bedienen soll, weist die Anschlussklemme auf der Ober-
fläche des Betätigungselements, welche von dem Gehäuse wegzeigt, üblicherweise eine Kennzeichnung bzw. Beschrif-
tung auf. Die Kennzeichnung kann beispielsweise derart ausgestaltet sein, dass sie eine Zuordnung der Anschlussklem-
me zu den anzuklemmenden Leitern ermöglicht. Nachteilig hierbei ist jedoch, dass im geöffneten Zustand des Betäti-
gungselements die Kennzeichnung für den Benutzer nicht lesbar ist, da das Bedienelement in diesem Zustand nach
oben geschwenkt ist und die Oberfläche des Betätigungselements damit aus dem Sichtbereich des Benutzers heraus-
geschwenkt ist.
[0005] Aus DE 102 37 701 A1 ist ferner eine Verbindungsklemme, insbesondere für feindrähtige, elektrische Leiter
bekannt. Die Verbindungsklemme weist eine Klemmfeder auf, die in einem Gehäuse mit Einführöffnungen angeordnet
ist. Das Gehäuse weist dabei ein Gehäuseoberteil mit äußeren Verrastelementen auf. Ein Festklemmen eines Leiters
kann dabei durch die Bewegung eines Betätigungshebels erfolgen.
[0006] Aus EP 10 2007 050 936 A1 ist eine Anschlussklemme zum elektrischen Anschluss von Leitern mit einem
Isolierstoffgehäuse bekannt. In dem Isolierstoffgehäuse ist zumindest ein Federkraftklemmenanschluss aufgenommen,
in den ein in eine Leitereinführungsöffnung im Isolierstoffgehäuse einsteckbarer Leiter durch Federkraft einklemmbar
ist. Die Anschlussklemme umfasst ferner jeweils einem mit dem Federkraftklemmanschluss zusammenwirkendes Be-
tätigungselement, das an einer Drehachse verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse aufgenommen ist und das einen
an dem Federkraftklemmanschluss anliegenden Betätigungsabschnitt hat, um den Federkraftklemmanschluss bei
Schwenkbewegungen zu Öffnen beziehungsweise zu schließen. Im Bereich eines Betätigungsarms des Betätigungs-
elements ist ferner ein Wandabschnitt vorgesehen, der als Beschriftungsfläche genutzt werden kann.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, eine elektrische Anschlussklemme zur Verfügung zu stellen,
welche derart ausgestaltet ist, dass jederzeit eine einfache Zuordnung der Anschlussklemme ermöglicht ist.
[0008] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0009] Die erfindungsgemäße elektrische Anschlussklemme weist eine Klemmfeder mit einem Metallteil und mit einem
die Klemmfeder und das Metallteil aufnehmenden und mindestens eine Leitereinführungsöffnung aufweisenden Ge-
häuse, wobei zum Öffnen und Schließen der Anschlussklemme ein im Gehäuse gelagertes Betätigungselement vorge-
sehen ist, wobei das Betätigungselement einen Griff aufweist, über welchen das Betätigungselement in einen geöffneten
Zustand und in einen geschlossenen Zustand überführbar ist. Erfindungsgemäß ist zur Kennzeichnung der Anschlus-
sklemme eine Beschriftungsfläche vorgesehen, welche derart angeordnet ist, dass die Beschriftungsfläche für einen
Benutzer zu jeder Zeit sichtbar ist.
[0010] Die Beschriftungsfläche ist vorzugsweise eine an der Anschlussklemme angeordnete plane Fläche welche
mittels einer Farbcodierung oder eines oder mehrerer Zeichen oder Symbolen beschriftet werden kann. Diese Beschrif-
tungsfläche ist derart an der Anschlussklemme angeordnet, dass die Beschriftungsfläche und damit die Beschriftung
für einen Benutzer jeder Zeit sichtbar und erkennbar ist. Zu jeder Zeit bedeutet, dass die Beschriftungsfläche für einen
Benutzer auch dann sichtbar ist, wenn die Anschlussklemme zum Beispiel in einer Reihe von mehreren Anschlussklem-
men angeordnet ist und/oder die Anschlussklemme in einem eingebauten Zustand vorliegt, beispielsweise in einem
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Schaltschrank eingebaut ist. Ferner ist die Beschriftungsfläche auch sichtbar, wenn die Anschlussklemme mittels des
Betätigungselements geöffnet oder geschlossen wird. Die Beschriftungsfläche wird dabei zu keiner Zeit von dem Betä-
tigungselement verdeckt. Die Beschriftungsfläche ist vorzugsweise unmittelbar, d. h. direkt auf der Oberfläche der
Beschriftungsfläche, beschriftbar, ohne dass zusätzliche Markierungsschilder oder Aufnahmetaschen für derartige Mar-
kierungsschilder notwendig sind.
[0011] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist die Beschriftungsfläche an einer Außenfläche des
Gehäuses angeordnet. Die Außenfläche des Gehäuses ist die Fläche des Gehäuses, welche von der in dem Gehäuse
angeordneten Klemmfeder wegzeigt. Dadurch, dass die Beschriftungsfläche an einer Außenfläche des Gehäuses an-
geordnet ist, ist kein zusätzliches Bauteil für die Beschriftungsfläche notwendig.
[0012] Vorzugsweise ist die Beschriftungsfläche an der Außenfläche des Gehäuses angeordnet, an welcher im ge-
schlossenen Zustand des Betätigungselements der Griff des Betätigungselements anliegt. Der Griff des Betätigungs-
elements ist vorzugsweise an der Seitenfläche des Gehäuses angeordnet, welche für den Benutzer auch im eingebauten
Zustand der Anschlussklemme frei zugänglich und sichtbar ist. Dadurch, dass die Beschriftungsfläche ebenfalls an der
Außenfläche vorgesehen ist, an welcher das Betätigungselement vorgesehen ist, ist die Anschlussklemme für den
Benutzer leicht zu bedienen und dem Benutzer ist es auf einen Blick möglich eine Zuordnung der Anschlussklemme zu
den anzuschließenden Leiter zu tätigen und gleichzeitig die Anschlussklemme über das Betätigungselement zu bedie-
nen. Eine aufwendige Suche zuerst nach der entsprechenden Kennzeichnung der Anschlussklemme bevor die An-
schlussklemme über das Betätigungselement bedient werden kann entfällt damit.
[0013] Erfindungsgemäß weist das Betätigungselement eine Aussparung auf, welche derart ausgebildet ist, dass im
geschlossenen Zustand des Betätigungselements die Beschriftungsfläche in die Aussparung eingreift. Die Aussparung
ist als Durchgangsöffnung ausgebildet und ist an dem Griff des Betätigungselements angeordnet, welcher an der Au-
ßenfläche des Gehäuses anliegt. Die Aussparung weist vorzugsweise die Form der Beschriftungsfläche auf, so dass
die Beschriftungsfläche passgenau in die Aussparung eingreifen kann. Somit ist die Beschriftungsfläche für den Benutzer
jederzeit sichtbar, sowohl wenn das Betätigungselement geschlossen ist als auch wenn das Betätigungselement geöffnet
ist.
[0014] Die Beschriftungsfläche ist ferner nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung mittels Tin-
tenstrahldrucker, Plotter oder Thermotransverfahren beschriftbar. Damit kann die Beschriftung der Beschriftungsfläche
einfach und schnell erfolgen.
[0015] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand einer bevorzugten
Ausführungsform näher erläutert.
[0016] Es zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung zweier nebeneinander angeordneter erfindungsgemäßer elektrischer An-
schlussklemmen, wobei eine Anschlussklemme im geöffneten und eine Anschlussklemme im geschlossenen
Zustand dargestellt ist,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der beiden Anschlussklemmen gemäß Fig. 1 , beide im geschlossenen Zu-
stand,

Fig. 3 eine elektrische Anschlussklemme im vollständig geöffneten Zustand, in Seitenansicht,

Fig. 4 die Anschlussklemme gemäß Fig. 3 beim Verschwenken in die zweite, geschlossene Position,

Fig. 5 die Anschlussklemme gemäß Fig. 3, im geschlossenen Zustand,

Fig. 6 die Anschlussklemme gemäß Fig. 3, zu Beginn des Öffnungsvorgangs, und

Fig. 7 die Anschlussklemme gemäß Fig. 3, im fast vollständig geöffneten Zustand.

[0017] Die Figuren zeigen eine elektrische Anschlussklemme 1, die zunächst aus einer Klemmfeder 2 und einem
Metallteil 3 besteht. Sowohl die Klemmfeder 2 als auch das Metallteil 3 können dabei als einfache Stanz- und Biegeteile
ausgebildet sein, wobei es jedoch nicht erforderlich ist, dass für die Klemmfeder 2 und das Metallteil 3 dieselben Mate-
rialien verwendet werden. Die Klemmfeder 2 und das Metallteil 3 sind gemeinsam in einem eine Leitereinführungsöffnung
4 aufweisenden Gehäuse 5 angeordnet, welches aus einem Isolierstoffmaterial, insbesondere aus Kunststoff besteht.
[0018] Die Klemmfeder 2 weist einen Klemmschenkel 6, einen Betätigungsschenkel 7 und einen die beiden Schenkel
6, 7 miteinander verbindenden Rücken 8 auf, wobei der Klemmschenkel 6 mit dem Metallteil 3 eine Klemmstelle 9 für
einen - lediglich in Fig. 3 gezeigten - anzuschließenden abisolierten Leiter 10 bilden. Im Gehäuse 5 ist ein Lagerzapfen
11 ausgebildet, an dem die Klemmfeder 2 derart verschwenkbar gelagert ist, dass die Klemmfeder 2 aus einer ersten
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(geöffneten) Position (Fig. 1 und 3) in eine zweite (geschlossene) Position (Fig. 2, 5 und 6) verschwenkt werden kann.
In der ersten Position der Klemmfeder 2 kann ein durch die Leitereinführungsöffnung 4 eingeführter abisolierter elektri-
scher Leiter 10 in die Klemmstelle 9 eingeführt werden, ohne dass der Klemmschenkel 6 entgegen seiner Federkraft
bzw. der Federkraft der Klemmfeder 2 ausgelenkt werden muss. In der zweiten Position der Klemmfeder 2 wird der
elektrische Leiter 10 zwischen dem Ende des Klemmschenkels 6 und dem Metallteil 3 elektrisch leitend geklemmt, wobei
der Klemmschenkel 6 aus seinem Ruhezustand ausgelenkt ist.
[0019] Die Betätigung der elektrischen Anschlussklemme 1 erfolgt dadurch besonders benutzerfreundlich, dass in
dem Gehäuse 5 ein Betätigungselement 12 an einem zweiten Leiterzapfen 13 schwenkbar gelagert ist. Wird das Betä-
tigungselement 12 aus der in Fig. 1 gezeigten ersten (geöffneten) Position in seine in Fig. 2 gezeigte zweite (geschlos-
sene) Position verschwenkt, so wird die Klemmfeder 2 durch das Verschwenken des Betätigungselements 12 aus ihrer
ersten Position in ihre zweite Position verschwenkt. Die elektrische Anschlussklemme 1 kann somit durch ein Herun-
terdrücken des schwenkbar gelagerten Betätigungselements 12 geschlossen sowie durch ein Verschwenken des Be-
tätigungselements 12 in die entgegengesetzte Richtung - wieder - geöffnet werden. Die Figuren 3 bis 5 zeigen dabei
den Schließvorgang der Klemmfeder 2 zu drei aufeinander folgenden Zeitpunkten während die Figuren 6 und 7 den
Öffnungsvorgang zu zwei Zeitpunkten zeigen. Bei der in den Figuren 1 bis 7 dargestellten Anordnung und Orientierung
der elektrischen Anschlussklemme 1 muss das Betätigungselement 12 zum Schließen im Uhrzeigersinn und zum Öffnen
entgegen dem Uhrzeigersinn verschwenkt werden, d. h. das Betätigungselement 12 wird zum Schließen herunter ge-
drückt und zum Öffnen nach oben verschwenkt. Um das Öffnen und Schließen des Betätigungselements 12 für einen
Benutzer zu erleichtern, weist das Betätigungselement 12 einen Griff 27 auf, welcher in Form eines Hebels ausgebildet ist.
[0020] Zur Markierung bzw. Kennzeichnung der Anschlussklemme 1 ist eine Beschriftungsfläche 28 vorgesehen,
welche derart angeordnet ist, dass die Beschriftungsfläche 28 für einen Benutzer zu jeder Zeit sichtbar ist. Die Beschrif-
tungsfläche 28 ist vorzugsweise eine an der Anschlussklemme 1 angeordnete plane Fläche welche mittels einer Farb-
codierung oder eines oder mehrerer Zeichen oder Symbolen unmittelbar, d. h. direkt auf der Oberfläche der Beschrif-
tungsfläche, beschriftet werden kann. Diese Beschriftungsfläche 28 ist derart an der Anschlussklemme 1 angeordnet,
dass die Beschriftungsfläche 28 und damit die Beschriftung 29 für einen Benutzer zu jeder Zeit sichtbar und erkennbar
ist. In Fig. 1 und 2 ist exemplarisch eine derartige Beschriftung 29 auf der Beschriftungsfläche 28 gezeigt.
[0021] Die Beschriftungsfläche 28 ist an einer Außenfläche des Gehäuses 5 angeordnet. Die Außenfläche des Ge-
häuses 5 ist die Fläche des Gehäuses 5, welche von der in dem Gehäuse 5 angeordneten Klemmfeder 2 wegzeigt. Die
Beschriftungsfläche 28 ist dabei an der Außenfläche des Gehäuses 5 angeordnet, an welcher im geschlossenen Zustand
des Betätigungselements 12 der Griff 27 des Betätigungselements 12 anliegt. Das Betätigungselement 12 weist ferner
eine Aussparung 30 auf, welcher derart ausgebildet ist, dass im geschlossenen Zustand des Betätigungselements 12
die Beschriftungsfläche 28 in die Aussparung 30 eingreift. Die Aussparung 30 ist vorzugsweise als Durchgangsöffnung
ausgebildet und ist an dem Griff 27 des Betätigungselements 12 angeordnet, welcher an der Außenfläche des Gehäuses
5 anliegt. Die Aussparung 30 weist vorzugsweise die Form der Beschriftungsfläche 28 auf, so dass die Beschriftungs-
fläche 28 passgenau in die Aussparung 30 eingreifen kann. Somit ist die Beschriftungsfläche 28 für den Benutzer
jederzeit sichtbar, sowohl wenn das Betätigungselement 12 geschlossen ist als auch wenn das Betätigungselement 12
geöffnet ist. Im Bereich der Beschriftungsfläche 28 ist das Gehäuse 5 vorzugsweise in Form einer Rastnase ausgebildet,
so dass die Rastnase in die Aussparung 30 des Griffs 27 des Betätigungselements 12 eingreifen kann. Die Beschrif-
tungsfläche 28 ist mittels Tintenstrahldrucker, Plotter oder Thermotransverfahren beschriftbar. Damit kann die Beschrif-
tung 29 der Beschriftungsfläche 28 einfach und schnell erfolgen.
[0022] Wie insbesondere aus den Fig. 2 und 5 ersichtlich ist, ist die Klemmfeder 2 in ihrer zweiten Position verriegelt,
so dass die Klemmfeder 2 nach dem Anschließen eines elektrischen Leiters 10 aufgrund ihrer schwenkbaren Anordnung
und aufgrund ihrer Federkraft nicht wieder in Richtung der ersten Position zurückschwenkt. Dazu weist der Betätigungs-
schenkel 7 der Klemmfeder 2 an seinem dem Klemmschenkel 6 fernen Ende einen in Richtung des Klemmschenkels
6 abgebogenen Halteabschnitt 14 auf. Korrespondierend dazu weist auch das Metallteil 3 neben einem Klemmabschnitt
15 einen davon in Richtung des Betätigungsschenkels 7 abgebogenen Halteabschnitt 16 auf. Bei dem in den Figuren
1 bis 7 dargestellten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Anschlussklemme 1 wird die Verrastung zwischen dem
Halteabschnitt 14 des Betätigungsschenkels 7 und dem Halteabschnitt 16 des Metallteils 3 dadurch realisiert, dass an
dem Halteabschnitt 14 des Betätigungsschenkels 7 zwei jeweils seitlich nach außen vorstehende Vorsprünge 17 aus-
gebildet sind und der Halteabschnitt 16 des Metallteils 3 zwei separate abgebogene Rastenden 18 aufweist. Im verra-
steten Zustand der Klemmfeder 2 gemäß Fig. 2 sind dabei die Vorsprünge 17 unter den Rastenden 18 eingerastet, so
dass die Klemmfeder 2 in ihrer geschlossenen Position gehalten wird und nicht in ihre geöffnete Position zurückschwen-
ken kann.
[0023] Wie insbesondere aus den Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, weist der Halteabschnitt 14 des Betätigungsschenkels
7 zwei durch einen Schlitz 19 voneinander getrennte Halteschenkel 20 auf, wobei an jedem der beiden Halteschenkel
20 jeweils einer der beiden Vorsprünge 17 ausgebildet ist. Durch die Ausbildung zweier separater Halteschenkel 20
wird die Auslenkung der beiden Halteschenkel 20 beim Verrasten der Klemmfeder 2 in der zweiten Position erleichtert.
Darüber hinaus sind die Enden der beiden Halteschenkel 20 nach innen, d. h. in Richtung auf den Klemmschenkel 6
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abgebogen, so dass die Halteschenkel 20 beim Herunterdrücken des Betätigungsschenkels 7 durch das Betätigungs-
element 12 nicht an den Rastenden 18 verkannten.
[0024] Um das Öffnen der Klemmfeder 2 und damit das Verschwenken der Klemmfeder 2 aus der zweiten Position
in die erste Position zu erleichtern, weist das Betätigungselement 2 eine Betätigungswand 21 und zwei seitlich neben
der Betätigungswand 21 ausgebildete Entriegelungsabschnitte 22 auf. Die Betätigungswand 21 erstreckt sich dabei in
der Ebene des im Halteabschnitt 14 des Betätigungsschenkels 7 ausgebildeten Schlitzes 19, so dass die Bestätigungs-
wand 21 beim Verschwenken der Klemmfeder 2 aus der geschlossenen Position in die geöffnete Position in den Schlitz
19 eintauchen kann. Beim Verschwenken der Klemmfeder 2 aus der geschlossenen Position in die geöffnete Position,
wie dies in den Fig. 6 und 7 dargestellt ist, drücken zunächst die beiden Betätigungsabschnitte 22 gegen die beiden
Halteschenkel 20 des Halteabschnitts 14, wodurch die Verrastung zwischen den Vorsprüngen 17 und den Rastenden
18 gelöst wird.
[0025] Ist in der elektrischen Anschlussklemme 1 ein Leiter 10 eingeführt, so dass der Klemmschenkel 6 entgegen
der Federkraft der Klemmfeder 2 ausgelenkt ist, so verschwenkt die Klemmfeder 2 nach dem Lösen der Verrastung
aufgrund ihrer Federkraft zunächst selber in eine teilweise geöffnete Position, wie sie in Fig. 7 gezeigt ist. Um die
Klemmfeder 2 in die in den Fig. 1 und 3 dargestellte, vollständig geöffnete Position zu verschwenken, muss das Betä-
tigungselement 12 weiter nach oben, d. h. bei der in den Figuren 3 bis 7 dargestellten Orientierung der Anschlussklemme
1 entgegen dem Uhrzeigersinn geschwenkt werden. Dabei gleitet die Betätigungswand 21 des Betätigungselements
12 durch den Schlitz 19 im Halteabschnitt 14 des Betätigungsschenkels 7 bis das Ende der Betätigungswand 21 von
innen am Betätigungsschenkel 7 anstößt, so dass beim weiteren Verschwenken des Betätigungselements 12 auch die
Klemmfeder 2 weiter in die vollständig geöffnete Position verschwenkt wird. Die vollständig geöffnete Position der
Klemmfeder 2 ist dann erreicht, wenn die Klemmfeder 2 mit ihrem Betätigungsschenkel 7 an einem im Gehäuse 5
ausgebildeten Anschlag 23 anschlägt. Dadurch ist die vollständig geöffnete Position der Klemmfeder 2 auch für den
Monteur leicht erkennbar.
[0026] Bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Anschlussklemme 1 handelt
es sich um eine Printklemme zum Anschließen eines Leiters 10 an eine Leiterplatte. Hierzu weist das Metallteil 3 mehrere,
im dargestellten Ausführungsbeispiel vier Lötanschlussprints 24 auf, die einstückig mit dem Metallteil 3 verbunden sind.
Das Metallteil 3 kann somit als einfaches Stanz- und Biegeteil aus einem leitfähigen Flachmaterial hergestellt werden.
Ebenso kann die Klemmfeder 2 aus einem Flachmaterial durch Ausstanzen und Abbiegen in ihre in den Figuren dar-
gestellte Form gebracht werden.
[0027] Zur einfachen und bequemen Handhabung des Betätigungselements 12 weist dieses einen über die Stirnfläche
25 des Gehäuses 5 überstehenden Griffabschnitt 26 auf. Das Betätigungselement 12 kann somit einfach mit einem
oder zwei Fingern - gemäß den Fig. 3 bis 5 - aus der ersten Position in die zweite Position verschwenkt, d. h. geschlossen
werden sowie mit einem oder zwei Fingern - gemäß den Fig. 6 und 7 - aus der zweiten Position in die erste Position
verschwenkt, d. h. geöffnet werden.

Bezugszeichenliste .

[0028]

Anschlussklemme 1
Klemmfeder 2
Metallteil 3
Leitereinführungsöffnung 4
Gehäuse 5
Klemmschenkel 6
Betätigungsschenkel 7
Rücken 8
Klemmstelle 9
Elektrischer Leiter 10
Lagerzapfen 11
Betätigungselement 12
Leiterzapfen 13
Halteabschnitt des Betätigungsschenkels 14
Klemmabschnitt 15
Halteabschnitt des Metallteils 16
Vorsprung 17
Rastenden 18
Schlitz 19
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Halteschenkel 20
Betätigungswand 21
Entriegelungsabschnitt 22
Anschlag 23
Lötanschlussprint 24
Stirnfläche 25
Griffabschnitt 26
Griff 27
Beschriftungsfläche 28
Beschriftung 29
Aussparung 30

Patentansprüche

1. Elektrische Anschlussklemme (1) mit einer Klemmfeder (2), mit einem Metallteil (3) und mit einem die Klemmfeder
(2) und das Metallteil (3) aufnehmenden und mindestens eine Leitereinführöffnung (4) aufweisenden Gehäuse (5),
wobei
zum Öffnen und Schließen der Anschlussklemme (1) ein im Gehäuse (5) gelagertes Betätigungselement (12) vor-
gesehen ist,
das Betätigungselement (12) einen Griff (27) aufweist, über welchen das Betätigungselement (12) in einen geöffneten
und in einen geschlossenen Zustand überführbar ist,
zur Kennzeichnung der Anschlussklemme (1) eine Beschriftungsfläche (28) vorgesehen ist, welche derart ange-
ordnet ist, dass die Beschriftungsfläche (28) für einen Benutzer zu jeder Zeit sichtbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass
das Betätigungselement (12) eine Aussparung (30) aufweist, welche derart ausgebildet ist, dass im geschlossenen
Zustand des Betätigungselements (12) die Beschriftungsfläche (28) in die Aussparung (30) eingreift und
die Aussparung (30) als Durchgangsöffnung ausgebildet ist.

2. Elektrische Anschlussklemme (1) nach Anspruch 1, wobei die Beschriftungsfläche (28) an einer für den Benutzer
sichtbaren Außenfläche des Gehäuses (5) angeordnet ist.

3. Elektrische Anschlussklemme (1) nach Anspruch 2, wobei die Beschriftungsfläche (28) an der Außenfläche des
Gehäuses (5) angeordnet ist, an welcher im geschlossenen Zustand des Betätigungselements (12) der Griff (27)
des Betätigungselements (28) anliegt.

4. Elektrische Anschlussklemme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Beschriftungsfläche (28) mittels
Tintenstrahldrucker, Plotter oder Thermotransverfahren beschriftbar ist.

Claims

1. An electrical connecting terminal (1) with a clamping spring (2), with a metal part (3) and with a housing (5) which
holds the clamping spring (2) and the metal part (3) and exhibits at least one conductor insertion opening (4),
wherein
an actuating element (12) mounted in the housing (5) is provided for opening and closing the connecting terminal (1),
the actuating element (12) exhibits a handle (27), by means of which the actuating element (12) can be moved into
an open and closed state,
in order to identify the connecting terminal (1), a labelling surface (28) is provided, which is disposed such that the
labelling surface (28) is visible to a user at all times, characterized in that
the actuating element (12) exhibits a recess (30), which is configured such that in the closed state of the actuating
element (12) the labelling surface (28) engages with the recess (30) and
the recess (30) is configured as a through-opening.

2. The electrical connecting terminal (1) according to claim 1, wherein the labelling surface (28) is disposed on an
outer surface of the housing (5) visible to the user.

3. The electrical connecting terminal (1) according to claim 2 wherein the labelling surface (28) is disposed on the
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outer surface of the housing (5), which is abutted by the handle (27) of the actuating element (28) in the closed state
of the actuating element (12).

4. The electrical connecting terminal (1) according to one of the claims 1 to 3, wherein the labelling surface (28) can
be labelled by means of an inkjet printer, plotter or thermal transfer process.

Revendications

1. Borne de raccordement électrique (1) avec un ressort de serrage (2), avec une partie métallique (3) et avec un
boîtier (5) recevant le ressort de serrage (2) et la partie métallique (3) et présentant au moins une ouverture d’in-
troduction de conducteur (4),
un élément d’actionnement (12) pour ouvrir et fermer la borne de raccordement (1) étant monté dans le boîtier (5),
l’élément d’actionnement (12) présentant une poignée (27), grâce à laquelle on peut faire passer l’élément d’ac-
tionnement (12) dans un état ouvert et un état fermé,
une surface de marquage (28) étant prévue pour le marquage de la borne de raccordement (1), laquelle est disposée
de manière à ce que la surface de marquage (28) soit visible à tout moment par un utilisateur, caractérisée en ce que
l’élément d’actionnement (12) présente un évidement (30), lequel est réalisé de manière à ce qu’à l’état fermé de
l’élément d’actionnement (12), la surface de marquage (28) se met en prise dans l’évidement (30), et
en ce que l’évidement (30) est réalisé en tant qu’ouverture de passage.

2. Borne de raccordement électrique (1) selon la revendication 1, la surface de marquage (28) étant disposée sur une
surface extérieure du boîtier (5) visible pour un utilisateur.

3. Borne de raccordement électrique (1) selon la revendication 2, la surface de marquage (28) étant disposée sur la
surface extérieure du boîtier (5), contre laquelle repose la poignée (27) de l’élément d’actionnement (28) à l’état
fermé de l’élément d’actionnement (12).

4. Borne de raccordement électrique (1) selon l’une des revendications 1 à 3, dans laquelle il est possible d’écrire sur
la surface de marquage (28) à l’aide d’une imprimante à jet d’encre, d’un traceur ou d’un procédé de transfert
thermique.
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